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Agenda

1. Vorbemerkungen

2. Erbrechtliche Grundsätze

3. Wer erbt, wenn ich nichts mache?

4. Was kann ich machen?

5. Was kann ich vererben?

6. Was tun, wenn ich „bedacht“ werde?
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1. Vorbemerkungen

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

3.3. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

4.4. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

5.5. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Organisatorisches

– Kurze Vorstellung

– Dauer, Umfang

– Zwischenfragen!

• Grundlegendes

– Zweck: Überblick

– Keine Details (z.B. Grundstücksvererbung und 
Vererbung von Gesellschaftsanteilen)

– Ersetzt keine individuelle Beratung

– Im Einzelfall sind abweichende Konstellationen 
möglich
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2. Erbrechtliche Grundsätze (1)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Privaterbfolge

– Vermögen wird „von Privat zu Privat“ weitergegeben 
(wer Erbe sein kann  dazu später mehr)

– Staat erbt nur, wenn kein privater Erbe vorhanden ist oder er 
ausdrücklich bedacht wird

• Familienerbrecht (dazu sogleich mehr)

– nach „Ordnungen“:
Nähere Ordnung schließt weitere aus

– nach „Stämmen“:
Wegfallender Erbe wird durch seine Nachkommen ersetzt

– nach „Köpfen“:
gleich nahe Erben erben zu gleichen Teilen (Kein Vorrecht z.B. des 
Erstgeborenen, eheliche und nichteheliche Kinder sind 
gleichgestellt, Vorsicht bei Adoption!)

– Ehegattenerbrecht hängt vom Güterstand ab
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2. Erbrechtliche Grundsätze (2)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Testierfreiheit

– Weitgehend uneingeschränkte Regelungsmöglichkeit der Erbfolge 
durch den Erblasser selbst („Verfügung von Todes wegen“) (dazu 
später mehr)

– Beschränkung (nur) durch Pflichtteilsrecht und Sittenwidrigkeit,
außerdem zu beachten: Testierverbot nach dem Heimgesetz

– Testierfähigkeit mit 16

• Vonselbsterwerb

– Vermögen geht kraft Gesetzes auf die Erben über, es bedarf 
keiner weiteren Mitwirkung der Erben

– deshalb: Ausschlagung möglich (dazu später mehr)

– anders: Vermächtnis muss gegenüber Erben eingefordert werden, 
mit Erbfall entsteht (nur) die Forderung gegenüber Erben
(Unterschied Erbe – Vermächtnis?)
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2. Erbrechtliche Grundsätze (3)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Gesamtrechtsnachfolge

– das Vermögen des Erblassers geht als Ganzes unmittelbar auf 
den/die Erben über
(Ausnahme: Gesellschaftsanteile an Personengesellschaften)

– bei mehreren Erben:
Erbengemeinschaft bis zur Auseinandersetzung
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3. Wer erbt, wenn ich nichts mache?

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Gesetzliche Erbfolge
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Urgroßvater Urgroßeltern Urgroßmutter

Großonkel Großvater Großeltern Großmutter Großtante

dessen Kinder Onkel Vater Eltern Mutter Tante deren Kinder

dessen Kinder Cousin Bruder Erblasser Schwester Cousine deren Kinder

etc. dessen Kinder Neffe Kinder Nichte deren Kinder etc.

etc.
dessen Kinder

etc.
Enkel

deren Kinder

etc.
etc.

4. Ordnung 3. Ordnung 2. Ordnung 1. Ordnung 2. Ordnung 3. Ordnung 4. Ordnung

Großvater Großeltern Großmutter

Onkel Vater Eltern Mutter Tante

Cousin Bruder Erblasser Schwester Cousine

dessen Kinder Neffe Kinder Nichte deren Kinder

etc.
dessen Kinder

etc.
Enkel

deren Kinder

etc.
etc.

3. Ordnung 2. Ordnung 1. Ordnung 2. Ordnung 3. Ordnung

Vater Eltern Mutter

Bruder Erblasser Schwester

Neffe Kinder Nichte

dessen Kinder

etc.
Enkel

deren Kinder

etc.

2. Ordnung 1. Ordnung 2. Ordnung

Erblasser

Kinder

Enkel

1. Ordnung



3. Wer erbt, wenn ich nichts mache?

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Das Erbe des Ehegatten und des eingetr. Lebenspartners

– erbt neben Abkömmlingen zu 1/4

– erbt neben 2. Ordnung und Großeltern zu 1/2

– Zugewinngemeinschaft:

• Erhöhung des Erbteils um 1/4

• Ausschlagung + Zugewinnausgleich + „kleiner Pflichtteil“ 1/8

– Gütertrennung: neben 1 Kind zu 1/2, neben 2 Kindern zu 1/3
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3. Wer erbt, wenn ich nichts mache?

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Das Erbe des Ehegatten und des eingetr. Lebenspartners

– Wenn keine Erben 1. oder 2. Ordnung oder Großeltern:
Ehegatte bekommt volle Erbschaft

– bekommt Haushaltsgegenstände als Voraus und „Dreißigsten“

– Unterhaltsanspruch, beschränkt auf „fiktiven Pflichtteil“

– kein Erbrecht (und kein Pflichtteilsrecht) bei Vorliegen von 
Scheidungsvoraussetzungen oder Aufhebung der Ehe
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3. Wer erbt, wenn ich nichts mache?

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde? Beispielfall

(empfiehlt sich auch für die Überprüfung
der eigenen Verhältnisse) 
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3. Wer erbt, wenn ich nichts mache?

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

Beispielfall:

Erblasserin Eva Holzmichel (E) war bis zum Tod mit Mann Fritz Holzmichel (F) (ja er lebt

noch) ohne Ehevertrag verheiratet.

Aus der Ehe von E und F sind zwei Kinder (A und B) hervorgegangen. Kind A verstarb

kurz vor E, hat aber bereits ein Kind C. Zudem wurde bei A‘s Frau X bereits vor dem Tod

der E die Schwangerschaft festgestellt (das Kind D im Bauch von X ist definitiv von A).

B hat keine Kinder.

Es bestehen keine Verfügungen von Todes wegen.

Fragen:

1.Wer erbt wie viel (nach Erbquoten)?

2.Wie wären die Erbquoten, wenn E und F Gütertrennung vereinbart hätten?
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4. Was kann ich machen? (1)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Testament

– Eigenhändiges oder notarielles Testament?

– Form und Inhalt des eigenhändigen Testaments

• Handschriftlich, unterschrieben (am Ende!), lesbar

• Unterschrift mit Vorname, Nachname; Ort und Datum („soll“)

• Klarheit und Eindeutigkeit

• Eventualitäten berücksichtigen

• Nottestament (beschränkte Gültigkeit: 3 Monate)

– Aufbewahrung (amtliche Verwahrung, jedes AG!), Wiederfinden

– Widerruf (weiteres Testament, Vernichtung, Zurücknahme aus 
amtl. Verwahrung – nicht eigenhändiges), Widerruf d. Widerrufs
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4. Was kann ich machen? (2)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Testament  wirksam?
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4. Was kann ich machen? (3)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Gemeinschaftliches Testament

– Nur von Ehegatten oder Lebenspartnern zu errichten

– Handschriftlich von einem, unterzeichnet von beiden

– Bindung an „wechselbezügliche Verfügungen“

– „Berliner Testament“: Bestimmung e. Erben nach d. Überlebenden
Vor-/Nacherbe, Voll-/Schlusserbe, Vollerbe mit Nießbrauchsverm.

• Notarieller Erbvertrag

– Bewirkt Aufhebung früherer letztwilliger Verfügungen

– Keine einseitige Aufhebung des Erbvertrags möglich;
ggf. Rücktritt oder Anfechtung

• Erb-/Pflichtteilsverzicht

• Schenkung auf den Todesfall
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4. Was kann ich machen? (4)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Arten letztwilliger Verfügungen

– Erbeinsetzung (Bestimmung der Erben mit Erbquoten)

– Vermächtnis

• Einzelzuwendung eines Vermögensvorteils

• nur Forderung gegenüber Beschwertem (i.d.R. Erben)

– Auflage

• Auferlegung einer Verpflichtung ohne Zuwendung

• z.B. Grabpflege, Unternehmensfortführung

– Ernennung eines Testamentsvollstreckers

• Stellung eines Treuhänders, führt Willen des Erblassers aus

• beschränkt Ausübung der Rechte der Erben
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4. Was kann ich machen? (5)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Weitere mögliche Inhalte (1)

– Anordnung von Ersatzerben / Ersatzvermächtnisnehmern

– Anordnung von Vor- und Nacherbschaft / -vermächtnissen

– Auseinandersetzungs-, Teilungsanordnungen, 

Vorausvermächtnisse

– Ausschluss der Erbauseinandersetzung (zeitlich begrenzt)
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4. Was kann ich machen? (6)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Weitere mögliche Inhalte (2)

– Pflichtteilsentziehung, -beschränkung

– Benennung eines Vormunds für Minderjährige, Bestimmung der 

Vermögenssorge für Kinder

– Bei Erbvertrag u. gem. Testament: Klärung der Bindungswirkung

– Schiedsgerichtsverfügung für Erbauseinandersetzungen
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4. Was kann ich machen? (7)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Testament – Checkliste (1)

– Existiert bereits eine letztwillige Verfügung?

– Wenn ja: Ist die Regelung widerrufbar? 

– Wenn noch kein gültiges Testament vorliegt oder Widerruf mögl.: 

• Testatsform klären (jederzeit widerrufliches Testament, 
Ehegatten-Testament mit oder ohne wechselbezügliche 
Bindung, Berliner Testament, Erbvertrag)

• Bestimmung verantwortlicher Erben, Nutzung von 
Vermächtnissen zur Vermeidung von Erbengemeinschaften
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4. Was kann ich machen? (8)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Testament – Checkliste (2)

• Versorgung des Ehegatten, ggf. von Dritten, sichern

• Erb- oder Pflichtteilsverzichte vereinbaren

• Anpassung eines Gesellschaftsvertrages 
(Personengesellschaft, GmbH-Satzung) an die letztwillige 
Verfügung

• Güterstandswirkungen in Betracht ziehen

• Dokumentation des Ortes, an dem das Testament aufbewahrt 
wird oder hinterlegt ist (Hinterlegungsnummer) 
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5. Was kann ich vererben? (1)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Erbschaft:
„Gesamtheit der Rechtsverhältnisse des Erben“

– alle dinglichen Vermögensrechte (z.B. Eigentum)

– alle persönlichen Vermögensrechte (z.B. Forderungen)

• alle vermögensrechtliche Beziehungen
(z.B. Gewährleistungs-, Rücktritts-, Kündigungsrechte)

• Bankkonten

• Sachversicherungen, aber AGBs ordnen oft Ende an

– Rechte aus unerlaubter Handlung
(z.B. Schadensersatz, Schmerzensgeld)

– auch alle Schulden und Verbindlichkeiten, auch steuerliche!

– auch öffentlich-rechtliche Ansprüche, wenn k. Sonderregelungen
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5. Was kann ich vererben? (2)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich Was kann ich 
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Nicht vererbbar

– Kapitallebensversicherungen, wenn Bezugsberechtigter benannt

– grds. Namensrecht

– Personengebundene Rechte

• Nießbrauch

• Beschränkte persönliche Dienstbarkeiten

• Vereinsmitgliedschaften (Ausnahme: Satzungsregelung)

• Unterhaltsansprüche, wenn nicht rückständig od. fällig

• grds. (Leib-)Renten
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6. Was tun, wenn ich „bedacht“ 
werde? (1)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich  Was kann ich  
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Vermeidung der Erbenhaftung (für Schulden)

– Aufgebotsverfahren, Inventarerrichtung

– Nachlassverwaltung, Beschränkung der Haftung auf den Nachlass

– Ausschlagung (Frist: 6 Wochen, Erklärung ggü. Nachlassgericht)

• Erbschein beantragen?

– Nutzen

• formalisierter Nachweis des Erbrechts v.a. bei Banken und 
Grundbuchamt

• aber: anderweitige Erbennachweise sind möglich
(z.B. notarielles Testament, Erbvertrag)

• „Öffentlicher Glaube des Erbscheins“

– Kosten v.a. gegenüber notariellem Testament
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6. Was tun, wenn ich „bedacht“ 
werde? (2)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich  Was kann ich  
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Bildung einer Erbengemeinschaft

– Verwaltung

– Nur gemeinsame Verfügung über Bankkonten

– Ende durch Auseinandersetzung

• Pflichtteil

– Hälfte des gesetzlichen Erbteils

– Berechtigt: Abkömmlinge, Eltern, Ehegatte, eingetr. Lebenspartner

• Erbschaftsstreitigkeit?

– Wirksamkeit / Auslegung eines Testaments, Erbvertrags etc.

– Erbunwürdigkeit, Anfechtung, ...

– Beweislastfragen
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6. Was tun, wenn ich „bedacht“ 
werde? (3)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich  Was kann ich  
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Auskunftsrechte (1)
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Berechtigter Zur Auskunft 
verpflichtet

Auskunft

Überlebender Ehegatte Erbe Bestand des Endvermögens
Geschiedener und 
unterhaltsberechtigter 
Ehegatte

Erbe Bestand des Nachlasses

Erbe Erbschaftsbesitzer Verbleib der 
Erbschaftsgegenstände

Erbe Testamentsvollstrecker Stand der Verwaltung, den 
Nachlassbestand; jährliche 
Rechnungslegung

Abkömmling als Erbe Jeder Miterbe 
(Abkömmling), auch die 
von der Erbfolge 
ausgeschlossenen 
Abkömmlinge

Zuwendungen nach §§ 2050 -
2053 BGB

Erben Betreuer des Erblassers Rechnungslegung
Erben geschiedener Ehegatte Einkünfte und Vermögen

Quelle: DATEV-Erbex



6. Was tun, wenn ich „bedacht“ 
werde? (4)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich  Was kann ich  
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Auskunftsrechte (2)
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Berechtigter Zur Auskunft 
verpflichtet

Auskunft

Nacherbe Vorerbe Bestand der Erbschaft (bei 
begründeter Besorgnis einer 
Verletzung von 
Nacherbenrechten)

Nacherbe Vorerbe Rechenschaftslegung auf 
Verlangen

Nachlassgläubiger Erbe Rechenschaftslegung
Pflichtteilsberechtigter, 
der nicht Erbe ist

Erbe
Beschenkter

Bestand des Nachlasses

Testamentsvollstrecker Abkömmling als Miterbe lebzeitige Zuwendungen an 
Abkömmlinge

Vermächtnisnehmer Erbe Nachlassbestand (wenn für die 
Sicherstellung des Anspruchs 
erforderlich) 

Vertragserbe Beschenkter Schenkungen

Quelle: DATEV-Erbex



6. Was tun, wenn ich „bedacht“ 
werde? (5)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich  Was kann ich  
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Erbschaft- und Schenkungsteuer (1)

– Steuerklassen

• I: Ehegatte, Kinder, Stiefkinder und deren Abkömmlinge,
Eltern und Voreltern bei Erwerben von Todes wegen

• II: Eltern und Voreltern ansonsten, Geschwister und
deren Abkömmlinge ersten Grades, Stiefeltern,
Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedene Ehegatten

• III: alle übrigen

– Freibeträge (keine Freigrenzen)

• Ehegatten: 307.000 Euro

• Kinder, Stiefkinder und deren Abkömmlinge: 205.000 Euro

• Übrige der Steuerklasse I: 51.200 Euro

• Steuerklasse II: 10.300 Euro; Steuerklasse III: 5.200 Euro
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6. Was tun, wenn ich „bedacht“ 
werde? (6)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich  Was kann ich  
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Erbschaft- und Schenkungsteuer (2)

– Versorgungsfreibetrag zusätzlich
(gekürzt um Kapitalwert von Versorgungsbezügen)

• Ehegatte 256.000 Euro

• Kinder bis 27 Jahre zwischen 10.300 und 52.000 Euro

– Steuer zwischen 7% und 50%, je nach Steuerklasse und Wert

– 10-Jahres-Grenze

DATEV Abendschule
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6. Was tun, wenn ich „bedacht“ 
werde? (7)

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich  Was kann ich  
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Erbschaft- und Schenkungsteuer (3)

WICHTIG:

Der eigentliche (letzte) WILLE 
muss stets im Vordergrund stehen,

Nachfolgegestaltung geht der 
Steuergestaltung vor!
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7. Reformen

1.1. VorbemerkungenVorbemerkungen

2.2. Erbrechtliche Erbrechtliche 
GrundsätzeGrundsätze

3.3. Wer erbt, wenn ich Wer erbt, wenn ich 
nichts mache?nichts mache?

4.4. Was kann ich machen?Was kann ich machen?

5.5. Was kann ich  Was kann ich  
vererben?vererben?

6.6. Was tun, wenn ich Was tun, wenn ich 
„bedacht“ werde?„bedacht“ werde?

• Erbrechtsreform (vorauss. Mitte 2008)

– Modernisierung der Pflichtteilsentziehungsgründe

– Erweiterung der Stundungsgründe für Pflichtteilauszahlung

– „Abschmelzen“ von Schenkungen (Pflichtteilsergänzungsanspruch)

– Bessere Honorierung von Pflegeleistungen beim Erbausgleich

• Erbschaftsteuerreform (vorauss. Juli 2008)

– Bewertung und Besteuerung v.a. von Grund- und 
Betriebsvermögen nach Verkehrswerten

– Anhebung der Freibeträge für Ehegatten, Kinder und Enkel; 
Verbesserungen für Lebenspartner

– Steuerbegünstigter Unternehmensübergang bei langfristiger 
Sicherung von Arbeitsplätzen und Fortführung des Betriebs

– Wahlrecht zwischen altem und neuem Recht bei Erwerben ab dem 
01.01.2007 bis Inkrafttreten

DATEV Abendschule
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Weiterführende Hinweise

• DATEV-Software

– Elektronisches Wissen Familienrecht

– ERBEX Vermögensnachfolge

• Infobroschüren, weitergehende Literatur

• Individuelle Beratung

DATEV Abendschule
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Für weitere Fragen:

ra@tobias-wagner.de
tobias.wagner@datev.de

Download der Folien:

www.tobias-wagner.de
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http://www.tobias-wagner.de/

